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Norm

BAO §115;

EStG 1972 §4 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Bringt ein Abgabep8ichtiger vor, eine stille Beteiligung einer GmbH, an der wieder ua der Abgabep8ichtige beteiligt ist,

am Einzelunternehmen des Abgabep8ichtigen sei "auf die Auskunft (des Finanzamtsvorstandes) unmittelbar

vertrauend" vorgenommen worden, erklärt der Abgabep8ichtige aber nicht, welches andere, zu gleichen steuerlichen

Vorteilen führende Verhalten er zur Erziehung eines als unausweichlich von ihm geschilderten wirtschaftlichen

Vorganges gewählt hätte, hätte er nicht auf die angebliche Auskunft des Vorstandes des Finanzamtes vertraut, so

erlaubt es der Grundsatz von Treu und Glauben nicht, dem Abgabep8ichtigen den unberechtigt erworbenen

Steuervorteil zu erhalten.
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